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INHALT DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 
(Darstellung gemäß Baugesetzbuch und Planzeichenverordnung) 

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 5 (2) Nr. 1 BauGB) 
 

 
Gewerbliche Bauflächen 

 

 

Gewerbegebiet 
Gliederung gem. § 1 Abs 4 BauNVO 

FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND DIE ÖRTLICHEN 
HAUPTVERKEHRSZÜGE (§ 5 (2) Nr. 3 u. (4) BauGB) 

 
 

Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen 

 
 

Hauptwanderwege 

FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT UND FÜR WALD (§ 5 (2) Nr. 9 a, b BauGB) 

 
 

Flächen für Landwirtschaft 

 
 

Flächen für Wald 

FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ; ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (§ 5 (2) Nr. 10 u. (4) BauGB) 

 
 

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

SONSTIGE PLANZEICHEN 

 
 

Abgrenzung des Änderungsbereiches 

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

  
500m Abstand zum nächsten Wohngebiet  
Einschränkung von Intensivtierhaltung 

 
 

Landschaftsschutzgebiet 

 
 
 

KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE (H) 
(§ 5 Abs. 3 BauGB und § 5 Abs. 4 BauGB) 

 
1 Es kann keine Garantie für die Freiheit von Kampfmitteln gegeben werden. Bei der Durchführung 

aller bodeneingreifenden Bauarbeiten ist Vorsicht geboten. Bei Erdaushub mit außergewöhnlicher 
Verfärbung oder bei verdächtigen Gegenständen sind die Arbeiten sofort einzustellen und der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die Ordnungsbehörde der Stadt Borken  
oder die Polizei zu verständigen. Bei Munitionsfunden ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst 
Westfalen-Lippe über das Ordnungsamt der Stadt Borken oder die Polizei umgehend zu 
verständigen. 
Aktuelle Informationen können bei der Ordnungsbehörde der Stadt Borken nachgefragt werden. 
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